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Meinen Eltern

Vorwort

Die Diskussion über die Reform und Vereinfachung des Steuerrechts so-
wie die Modernisierung der Finanzverwaltung wird derzeit lebhaft geführt.
Die Finanzverwaltung, die sich bei der Verwirklichung ihres gesetzlichen
Auftrags im Spannungsverhältnis zwischen den Realitäten der Massenver-
waltung einerseits und rechtsstaatlichen Grundsätzen andererseits bewegt,
sucht nach neuen Strategien. Angesichts der Tatsache, dass dieses Span-
nungsverhältnis kein auf Deutschland beschränktes Phänomen ist und aus-
ländische Steuerverwaltungen ähnliche Herausforderungen zu bewältigen
haben, liegt es auf der Hand, das Steuerverfahrensrecht und die Arbeits-
weise der Finanzverwaltung zum Gegenstand rechtsvergleichender Untersu-
chungen zu machen. Neben den Anregungen für nationale Reformvorhaben
können derartige Untersuchungen einen Beitrag zum gegenseitigen Ver-
ständnis und zur verbesserten Kooperation in einem zusammenwachsenden
Europa liefern.

Die niederländische Finanzverwaltung stellt ein ebenso lohnendes wie
herausforderndes Untersuchungsobjekt dar, weil sie in den vergangenen
15 Jahren fortlaufenden Modernisierungen unterworfen gewesen ist und
auch während der Entstehung dieser Arbeit neue Reformen in Angriff ge-
nommen hat.

Die Arbeit wurde im Wintersemester 2002/2003 von der Juristischen Fa-
kultät der Ruhr-Universität Bochum als Dissertation angenommen. Das Ma-
nuskript wurde im Januar 2003 abgeschlossen. Für die Veröffentlichung
konnten Rechtsprechung und Literatur bis zum Dezember 2003 berücksich-
tigt werden. Die Arbeit baut auf Erfahrungen auf, die ich – gefördert durch
den Deutschen Akademischen Austauschdienst – als Teilnehmerin des Ma-
gister Iuris Communis Programms der Universität Maastricht sowie wäh-
rend eines Praktikums beim Belastingdienst Ondernemingen Enschede sam-
meln konnte. Die Literaturrecherchen erfolgten überwiegend in der Biblio-
thek des Finanzministeriums in Den Haag.

Besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Roman Seer, der die vorliegende
Untersuchung angeregt, begleitet und gefördert hat und an dessen Lehrstuhl
ich während der Entstehungszeit der Arbeit tätig war. Dank gilt außerdem
Herrn Prof. Dr. Klaus F. Röhl für die Erstellung des Zweitgutachtens sowie
Herrn Dr. Victor van Kommer, IBFD, Herrn Hans van der Putten, Belas-



tingdienst, und Herrn Reinhard Buschkamp, Finanzministerium NRW, für
wertvolle Anregungen.

Dank gilt ferner Herrn Prof. Dr. Jens Peter Meincke und Herrn Prof. Dr.
Joachim Lang als Herausgeber für die Aufnahme der Dissertation in die
Reihe „Schriften zum Steuerrecht“ sowie dem Bochumer Verein zur Förde-
rung der Rechtswissenschaft e.V. für die Gewährung eines Druckkostenzu-
schusses.

Danken möchte ich schließlich Herrn Dirk Bahlo, der mich während der
Erstellung der Arbeit beständig motiviert und mir viel Rückhalt gegeben
hat.

Essen, im Mai 2004 Susanne Ahrens
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Glossar der im Text verwendeten
niederländischen Begriffe

Aandachtscategorieën Betreuungsintensitätskategorien, in die die Steuerpflich-
tigen aufgrund der steuerlichen Relevanz und des steuer-
lichen Risikos eingeteilt werden

Aangiftebelastingen Selbstberechnungssteuern, d.h. Steuern, die der Steuer-
pflichtige/Steuerentrichtungspflichtige selbst berechnet
und abführt

Aanslag Hoheitliche Steuerfestsetzung

Aanslagbelastingen Veranlagungssteuern, d.h. Steuern, die durch hoheit-
lichen Steuerbescheid festgesetzt werden

Administratieplicht Steuerliche Aufzeichnungspflicht, umfasst auch die
Buchführungspflicht

Administratieve Afdoening Automatisierte Kontrolle

Administratieve boete verwaltungsrechtliches Bußgeld

Administratieve lasten im weitesten Sinne Kosten, die den Normadressaten
durch die Beachtung gesetzlicher Pflichten bzw. die
Gesetzesausführung entstehen; im engeren Sinne Aus-
führungskosten der Unternehmer im Steuerrecht (z. B.
die Kosten der Arbeitgeber im Zusammenhang mit dem
Einbehalten und Abführen der Lohnsteuer)

Advance tax ruling s. Ruling

Afdrachtbelastingen Selbstberechnungssteuern, die durch den Steuerentrich-
tungspflichtigen abgeführt werden (z. B. LSt)

Algemeen verbindende
voorschriften

Gesetze im materiellen Sinne

Algemene beginselen
van behoorlijk bestuur

allgemeine Grundsätze ordnungsmäßigen Verwaltungs-
handelns (ursprünglich ungeschriebene Rechtsgrund-
sätze, mittlerweile jedoch z.T. im Awb normiert)

Algemene maatregelen
van bestuur

allgemeine Verwaltungsregeln, Unterart der Gesetze im
materiellen Sinne

Algemene Rekenkamer Rechnungshof

Algemene wet
bestuursrecht

Allgemeines Verwaltungsgesetzbuch, ähnelt dem
VwVfG sowie der VwGO



Algemene wet inzake
rijksbelastingen

Allgemeines Gesetz über die Reichssteuern, der deut-
schen Abgabenordnung vergleichbar

Bedrijfsfilosofie hier: Unternehmensphilosophie des Belastingdienst mit
den vier Elementen Dienstleistung, Ausrichtung auf
Zielgruppen, integrierte Behandlung der Steuerfälle und
zeitnahes Arbeiten

Begunstigend Beleid ein von der gesetzlichen Regelung zugunsten des Steuer-
pflichtigen abweichendes Beleid des Belastingdienst

Beheersverslag Verwaltungsbericht

Belastingconsulent steuerlicher Berater (der Berufsstand der Steuerberater
ist in den Niederlanden nicht gesetzlich geregelt, d.h.
jeder kann sich als steuerlicher Berater betätigen)

Belastingdienst die niederländische Finanzverwaltung

Belastingen Steuern

Belastingfraude im engen Sinne: das vorsätzliche Machen falscher oder
unvollständiger Angaben oder das Zurückhalten von
Angaben, die für die Ermittlung der geschuldeten
Steuer erforderlich sind; entspricht in etwa der Steuer-
hinterziehung i. S. v. § 370 AO. Im weiten Sinne:
Steuerhinterziehung und -umgehung

BelastingTelefoon Steuertelefon, eine kostenlose Servicenummer für Steu-
erpflichtige

Beleid Amtsführung, Politik, Ausfüllung von Ermessens- und
Beurteilungsspielräumen

Beleidsregels durch Beschluss festgestellte, allgemeine Vorschriften,
die nähere Vorgaben für die Abwägung von Interessen,
die Feststellung von Tatsachen oder die Auslegung von
Gesetzen im Zusammenhang mit der Ausübung der Be-
fugnisse eines Verwaltungsorgans enthalten; entspre-
chen in etwa den deutschen Verwaltungsvorschriften

Beschikking Verwaltungsakt

Betalingskorting Zahlungsermäßigung, eine Art Skonto bei Begleichung
einer in Raten zu zahlenden vorläufigen Steuerfestset-
zung in einem Betrag

Bezwaarschrift Beschwerdeschrift, ähnelt dem deutschen Einspruch
i. S.v. § 347 AO

Boekenonderzoek Buchprüfung

Burgerlijk Wetboek Bürgerliches Gesetzbuch

Compliance hier: Bereitschaft der Steuerpflichtigen, ihren steuer-
lichen Pflichten nachzukommen
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Comptabiliteitswet Rechnungsprüfungsgesetz

Directie Direktion, Verwaltungseinheit

Directoraat-Generaal der
Belastingen

Generaldirektion für Besteuerungsangelegenheiten
(Abteilung des niederländischen Finanzministeriums)

Directoraat-Generaal voor
Fiscale Zaken

Generaldirektion für die Konzeption der Steuergesetz-
gebung (Abteilung des niederländischen Finanzministe-
riums)

Doelgroep Zielgruppe

Douane Zoll(-Verwaltung)

Entiteit Entität = Zusammenfassung von Steuerpflichtigen, die
in organisatorischer, finanzieller, steuerlicher oder ge-
sellschaftsrechtlicher Hinsicht eng miteinander verbun-
den sind

Fiscale Inlichtingen en
Opsporingsdienst/Econo-
mische Controledienst

Steuerfahndung u. Abteilung für Wirtschaftskriminalität
(seit 1999 zu einer Abteilung zusammengeschlossen)

Fiscale Monitor jährliche standardisierte Befragungen einzelner Gruppen
von Steuerpflichtigen im Auftrag des Belastingdienst

Gedragslijn hier: jahrelange Verwaltungspraxis

Grondwet Grundgesetz, Verfassung der Niederlande

Grote Ondernemingen große Unternehmen/Konzerne

Heffingsrente Erhebungszins; ähnelt dem Vorfälligkeitszins i.S. von
§ 233a AO, jedoch ohne Karenzzeit

Hoofd Vorsteher eines Finanzamts

Houderschapsbelasting vormals Motorrijtuigenbelasting

Inkomstenbelasting Einkommensteuer

Inspecteur ursprünglich Bezeichnung eines Veranlagungsbeamten;
mittlerweile übt die Befugnisse des Inspecteur der je-
weilige Vorsteher eines Finanzamts aus, der einzelne
Aufgaben delegiert

Invorderingsrente Beitreibungszins auf fällige Steuerschulden

Invorderingswet Gesetz über die Steuerbeitreibung und Vollstreckung

Kamerstukken Parlamentsdrucksachen

Kantoortoetsing büromäßige Kontrolle, Prüfung an Amtsstelle

Kennisgroep Expertengruppe

Klantbehandeling weites Spektrum von Maßnahmen, die der Belasting-
dienst den Steuerpflichtigen gegenüber ergreift – von
der Information bis zur Sanktion
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Klantgerichtheit hier: Berücksichtigung der Interessen der Steuerpflichti-
gen durch den Belastingdienst

Klantmanager/
Klantcoördinator

Kundenbetreuer

Lid Absatz

Loonbelasting Lohnsteuer

Motorrijtuigenbelasting eine Art Kfz-Steuer, mittlerweile als Houderschaps-
belasting bezeichnet

Navorderingsaanslag Steuernachforderung, korrigierte Steuerfestsetzung

Omzetbelasting Umsatzsteuer

Ondernemingen kleine und mittlere Betriebe/Unternehmen

Ontgaan van belastingen Steuerumgehung

Ontvanger ursprünglich Bezeichnung für die Finanzkasse; mittler-
weile sind die Befugnisse dem Vorsteher des jeweiligen
Finanzsamts übertragen, der sie delegiert

Particulieren natürliche Personen, die weder einen Gewerbebetrieb
haben noch eine selbständige Tätigkeit ausüben und
auch nicht zum Einbehalten von Lohnsteuer verpflichtet
sind

Permanente opdracht hier: permanenter Auftrag des Belastingdienst

Pleitbaar standpunt vertretbarer Standpunkt, d.h. eine Interpretation des Ge-
setzes, die nicht von vornherein abwegig ist

Rechtshandhaving Umsetzung des Rechts, der Rechtsordnung (nicht nur
der geschriebenen Gesetze)

Renseignementen Kontrollmitteilungen bzw. Kontra-Informationen (auch
durch Dritte angefertigt bzw. an den Belastingdienst
weitergeleitet)

Resultaatgericht
besturingsmodel

ergebnis- und zielorientiertes Steuerungsmodell

Ruling Absprache im Vorhinein über die steuerlichen Konse-
quenzen internationaler Sachverhalte (advance tax ru-
ling), insbesondere über die anzuwendende Methode
zur Ermittlung von Verrechnungspreisen (Advance
pricing agreement)

Sociaal-Economische Raad SER, Sozial-Ökonomischer Rat, der die Regierung be-
rät; zusammengesetzt aus Arbeitgeber- und Arbeitneh-
mervertretern sowie unabhängigen Experten

SoFi-Nummer kombinierte Steuer- und Sozialversicherungsnummer
zur Identifizierung der Steuerpflichtigen, verwaltet
durch den Belastingdienst
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Standpuntbepaling Oberbegriff für einseitig und zweiseitig bindende Zusa-
gen bzw. Vereinbarungen im Vor- oder Nachhinein zwi-
schen Steuerpflichtigen und Finanzbehörden

Startersbezoeken Besuche bei neu gegründeten Unternehmen außerhalb
von Betriebsprüfungen

Staten-Generaal niederländisches Parlament, in zwei Kammern unterteilt

Strategische doelstelling strategische Zielsetzung

Toezegging (verbindliche) Zusage

Vakgroep Fachgruppe

Vakgroepcoördinator eine Art Hauptsachgebietsleiter

Vaststellingsovereenkomst Feststellungsübereinkunft, zweiseitig bindende Verstän-
digung zwischen Steuerpflichtigem und Finanzbehörde
über Tatsachen und/oder Rechtsfragen

Veldtoetsing Außenprüfung

Vennootschapsbelasting Körperschaftsteuer

Veranderteam Entwicklungsteam

Vergrijpboeten Bußgelder für vorsätzliche Verstöße

Verschoningsrecht Mitwirkungsverweigerungsrecht

Verzuimboeten Zuschläge für leichtere Verstöße

Voldoeningsbelastingen Selbstberechnungssteuern, die durch den Steuerschuld-
ner entrichtet werden (z. B. USt)

Volksverzekering Volksversicherung/Sozialversicherung, insbesondere Ren-
tenversicherung, deren Beiträge in den Einkommensteu-
ertarif integriert sind und durch den Belastingdienst ein-
gezogen werden

Voorlopige aanslag Festsetzung von Steuervorauszahlungen

Waarneming ter plaatse Betriebsbesichtigung

Wet Gesetz

Wet administratieve recht-
spraak belastingzaken

Gesetz über die Finanzgerichtsbarkeit, der deutschen
Finanzgerichtsordnung vergleichbar

Wet bescherming
persoonsgegevens

Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten

Wet op de internationale
bijstandsverlening bij de
heffing van belastingen

Gesetz über den internationalen Beistand in Besteue-
rungsangelegenheiten

Wet op de omzetbelasting Umsatzsteuergesetz
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Wet op de rechterlijke
organisatie

Gesetz über die Organisation der Gerichte, dem deut-
schen Gerichtsverfassungsgesetz vergleichbar

Wet op de vennootschaps-
belasting

Körperschaftsteuergesetz

Wet openbaarheid van
bestuur

Gesetz über die Transparenz in der öffentlichen Ver-
waltung
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Einführung und Gang der Untersuchung

Als Steuerstaat, der seine Aufgaben durch Steuern finanziert, ist die Bun-
desrepublik essenziell darauf angewiesen, dass die Steuergesetze effektiv
vollzogen und die Steuern tatsächlich und gleichmäßig von den Steuer-
pflichtigen beigetrieben werden. Die Effektivität des Vollzugs der Steuerge-
setze ist für die Höhe des Steueraufkommens ebenso von Bedeutung wie
die Ausgestaltung der Steuergesetze (z. B. der Tarif). Das Bewusstsein für
die Bedeutung des Vollzugs ist durch das Zinsurteil des BVerfG1 deutlich
geschärft worden, in dem es ausgeführt hat, dass sich strukturelle Vollzugs-
defizite auf die Verfassungsmäßigkeit der materiellen Steuergesetze auswir-
ken können und dass es im Veranlagungsverfahren zureichender Kontroll-
möglichkeiten bedarf, um die Steuerehrlichkeit „abzustützen“. Ob die Ge-
setze effektiv vollzogen werden können, hängt neben den rechtlichen
Rahmenbedingungen von der Organisation und Arbeitsweise der damit be-
auftragten Behörden und nicht zuletzt von der Bereitschaft der Steuerpflich-
tigen zur Steuerzahlung und deren Verhältnis gegenüber der Finanzverwal-
tung ab. Der Vollzug der Steuergesetze durch die deutsche Finanzver-
waltung (damit sind sowohl die Bundesfinanzverwaltung als auch die
16 Länderfinanzverwaltungen gemeint) ist seit nunmehr über 30 Jahren Ge-
genstand der Kritik, und die Modernisierungsbemühungen der vergangenen
Jahrzehnte, die sich unter anderem in den sog. GNOFÄ2 widerspiegeln, ha-
ben diese kritischen Stimmen nicht verstummen lassen. Dennoch oder eher
deshalb ist die Bereitschaft, Modernisierungen voranzutreiben, innerhalb
der Finanzverwaltung zur Zeit groß und in den einzelnen Bundesländern
sind bereits eine Reihe von Vorhaben auf den Weg gebracht worden.

Blickt man hingegen in die Niederlande, so haftet dem Belastingdienst,
der dortigen Finanzverwaltung, seit seiner umfassenden Reorganisation
Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre das Image einer modernen Orga-
nisation an, deren Jahresberichte, Werbekampagnen und Führungskräfte –
wie im November 2002 die Generaldirektorin Jenny Thunissen – aus-
gezeichnet werden. In der Praxis haben die Finanzverwaltungen beider

1 BVerfG v. 27.6.1991, 2 BvR 1493/89, E 84, 239, 268 ff.
2 Gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur Neuorgani-

sation der Finanzämter und Neuordnung des Besteuerungsverfahrens v. 16.2.1976,
BStBl. I 1976, 88; v. 4.3.1981, BStBl. I 1981, 270; v. 19.11.1996, BStBl. I 1996,
1391.



Länder mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen: Die Steuergesetze sind
kompliziert und unterliegen fortwährenden Änderungen, die Sach- und Per-
sonalmittel reichen nicht aus, um sämtliche Steuererklärungen zu prüfen,
sodass Kriterien für die Gewichtung der Steuerfälle entwickelt werden müs-
sen, und für die Ermittlung des steuerlich relevanten Sachverhalts und der
gesetzlich geschuldeten Steuer sind die Finanzbehörden auf die Mitwirkung
der Steuerpflichtigen angewiesen, die ihre Pflichten nur ungern erfüllen,
weil sie ihre Einkünfte nicht mit dem Staat teilen wollen, und die vom
Staat ein zunehmend serviceorientiertes, unbürokratischeres Vorgehen ein-
fordern.

Welche Konzepte hat die niederländische Finanzverwaltung in der Ver-
gangenheit entwickelt, um angesichts dieser Schwierigkeiten ihrem gesetz-
lichen Vollzugsauftrag gerecht zu werden? Inwieweit unterscheiden sich die
verfassungs- und verfahrensrechtlichen Grundlagen für den Vollzug von
Steuergesetzen in beiden Ländern? Welchen Einfluss üben das Parlament,
die Gerichte und die Steuerpflichtigen sowie deren Berater auf die Voll-
zugspraxis aus? Und wie kommt das im Vergleich zur deutschen Finanzver-
waltung positivere Image des Belastingdienst zustande? Diese und ver-
wandte Fragen sind Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

Ziel dieser Arbeit ist es zum einen, den Vollzug von Steuergesetzen in
den Niederlanden darzustellen. Zu diesem Thema sind in Deutschland, trotz
der geographischen Nähe und der engen wirtschaftlichen Verflechtungen
beider Länder, bislang kaum Veröffentlichungen erschienen; stattdessen ha-
ben einige Fehlvorstellungen Verbreitung gefunden, etwa dass im Bereich
der Einkommen- und Körperschaftsteuer eine Selbstveranlagung durchge-
führt werde3 oder die Prüfungsintensität bzw. der Umfang der Sachverhalts-
aufklärung ausschließlich von der Prüfungsbedürftigkeit des einzelnen Fal-
les und nicht von fiskalischen Erwägungen abhänge.4 Zum anderen geht die
Untersuchung der Frage nach, ob und ggf. welche Besonderheiten der Voll-
zugspraxis der niederländischen Finanzverwaltung aus deutscher Sicht Mo-
dellcharakter haben können. Bei der Beantwortung dieser Frage sind die er-
heblichen Unterschiede zu beachten, die zwischen beiden Ländern z. B. hin-
sichtlich der Größe und Struktur der Steuerverwaltung (die Niederlande
sind ein Einheitsstaat mit einer zentral organisierten Finanzverwaltung) aber
auch hinsichtlich der politischen Kultur bestehen.

Während Vergleiche des materiellen Steuerrechts innerhalb Europas und
auch darüber hinaus in großer Zahl vorliegen, widmet die europäische Steu-
errechtswissenschaft dem Rechtsvergleich auf dem Gebiet des Steuerverfah-
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3 So ein Bericht der DStG, DStG 1998, 159.
4 So jedoch Habammer, Stbg 2001, 612, 618; Tipke, Besteuerungsmoral, S. 67.



rensrechts bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit. Anders verhält es sich
auf dem amerikanischen Kontinent, wo der Austausch zwischen den Fi-
nanzverwaltungen schon seit 1976 in Form der CIAT (Inter-Amerikan Cen-
ter of Tax Administrations) institutionalisiert ist. Zwar gibt es inzwischen
auch eine Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA),
doch zählt diese bislang nur Staaten der ehemaligen UDSSR zu ihren Mit-
gliedern. In dem Maße, in dem die europäische Integration voranschreitet,
wird es jedoch zunehmend wichtiger, die Arbeitsweise der Finanzverwal-
tungen in den verschiedenen Mitgliedsländern der Union zu kennen und zu
verstehen. Dies gilt sowohl für Unternehmen, die Entscheidungen über die
Aufnahme, Ausweitung oder Verlagerung von Geschäftstätigkeiten auch
von Merkmalen der jeweiligen Finanzverwaltung wie z.B. Zuverlässigkeit,
Kompromissbereitschaft, Serviceleistung und Strenge abhängig machen, als
auch für die Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten, die untereinander auf
verstärkte Kooperation (z.B. bei der Durchführung von Außenprüfungen)
sowie einen verbesserten und beschleunigten Informationsaustausch ange-
wiesen sind, um mit der Mobilität der Bürger Schritt halten zu können.
Eine verstärkte Kooperation ist vor allem für einander benachbarte Länder
wie Deutschland und die Niederlande, zwischen denen vielfältige wirt-
schaftliche Austauschbeziehungen bestehen, von Bedeutung. So wird z. B.
seit Ende 2000 im Finanzamt Heerlen in den Niederlanden ein deutsch-nie-
derländisches Call-Center betrieben, in dem deutsche und niederländische
Steuerpflichtige Informationen über steuerliche Rechtsfolgen grenzüber-
schreitender Sachverhalte erfragen können.

Der Wettbewerb, der sich zwischen den (Finanz-)Verwaltungen der ein-
zelnen europäischen Mitgliedstaaten entwickelt und der z. B. in einer ver-
gleichenden Analyse mehrerer Finanzverwaltungen durch das französische
Finanzministerium aus dem Jahr 19995 zum Ausdruck kommt (bei dem die
deutsche Steuerverwaltung insgesamt nicht gut abgeschnitten hat), bietet
die Chance, Strategien und Lösungsansätze anderer Finanzverwaltungen bei
der Überprüfung der eigenen Arbeitsweise als Anregung aufzunehmen und
sowohl von den positiven als auch von den negativen Erfahrungen ausländi-
scher Verwaltungen zu lernen. Die vorliegende Untersuchung will dazu
einen Beitrag leisten.

Zu den Parametern, die den Vollzug von Steuergesetzen durch die Finanz-
verwaltung beeinflussen, gehören spezifisch steuerrechtliche wie z. B. die
Ausgestaltung und Komplexität des materiellen Steuerrechts, die Kompeten-
zen und die Struktur der Finanzverwaltung, deren sachliche und personelle
Ausstattung und deren Image; darüber hinaus wirken sich auch aktuelle und
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5 Gouiffès/Carmona/Lepine, Mission d’analyse comparative des administrations
fiscales, No. 98-M-041-11.


